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Anerkennung der "Sicherheisrichtlinie 
für Fremdfirmen"

Wir bestätigen, die Sicherheitsrichtlinie über die Tätigkeiten von Fremdfirmen auf den

Betriebsgeländen und Baustellen der MSW erhalten zu haben. Wir erkennen die Richtlinie an

und verpflichten uns, diese einzuhalten und unsere Mitarbeiter und mögliche

Erfüllungsgehilfen (Subunternehmen) über die Sicherheitsrichtlinie zu informieren.

Ort / Datum: Unterschrift Vertreter Fremdfirma:
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Vorwort

Die vorliegende Richtlinie soll in Ergänzung unserer Baustellenordnung sowie den zusäElichen

Technischen Vertragsbedingungen die sicherheisrelevanten Anforderungen frir den Einsau

von Fremdfirmen auf den Betriebsgeländen der Meißener Stadwerke 6mbH (MSW) definieren

und regeln.

Mit der Richtlinie wollen wir die allgemeine Sicherheit auf unseren Betriebsgeländen erhöhen

und einen Beitrag zur Vermeidung von Personen, Sach- und Umwelschäden lersten. Die

Sicherheisrichtlinie ist Venragsgegenstand und somit grundsäalich zu beachten.

Meißener Stadtwerke GmbH

nk Schubert

Geschäfsfr.rhrer

Meißenet 

'tadtul€,ke 

Gndl
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Wir danken für lhre Aufrnerksamkeit und freuen uns über eine gute Zusammenarbeit.
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Meißener Sädtwe e 6nbH

l. Allgemeines

1.1 Finhaltung von Umwelt- und Sicherheismaßnahmen
Der Auftragnehmer verpflichrer sich, während seines Aufenrhalß und Tärigteit auf den
Betriebsgeländen der MSW, alre Maßnahmen zur Betriebs- und tubeirssicherheir sowie zum
UmweltschuE einzuhalten, um Personen-, Sach- und Umweltschäden sowie sonstige
Gefahren zu vermeiden.

Ll Verhalten auf den Betriebsgeländen
Grundsäzlich ist dem Auftragnehmer das Befahren der Betriebsgelände der MSW gestattet. Es

ist iedoch zwingend die Beschilderung insbesondere ft]r die Geschwindigkeit sowre die

Parkordnung zu beachten. Verbots- und Hinweiszeichen sind zu beachten und dürfen nicht

endernt werden.

1.4 Ordnung und Sauberkeit

Der Aufoagnehmer hat ftir einen, im Rahmen der Möglichkeiten, stets sauberen und

aufgeräumten Arbeisplaz zu sorgen.
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1.2 Beachtung von Arbeitsschuu-, Brandschuu- und Umweltvorschriften
Der Auftragnehmer ist daftlr verantwortlich, sich vor Arbeisbeginn über die gelrenden

Rechsvorschriften fur seine Arbeit zu informieren. Dies schließt unter anderem GeseEe,

Vorschriften und betriebliche Arbeitsanweisungen ein. Der Auftragnehmer hat fr.ir die

übenragenen Aufgaben nur geeignetes und geschultes Personal einzuseEen.

1.5 Abfallensorgung
Der Auftragnehmer verpflichtel sich. dass alle anfallenden Abfälle vorschrinsgemäß und auf

eigene Kosten entsorgt werden. Entsprechende Nachweise zur Abfallensorgung sind bei

Verlangen vorzulegen. Die Nuuung der Abfallbehälter der MSW ist falr die Abfallentsorgung

des Auftragnehmers nicht zulässig. Kommt der Auftragnehmer seiner Entsorgungspflicht nicht

nach, i« MSW berechtig! die Abftille fachgerecht entsorgen zu lassen, die Kosten werden

dem Auftragnehmer in Rechnung gestellt

Verunreinigungen von Böden, Gewässern, Gebäuden und Anlagen sind auszuschließen.
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1.6 Alkoholverbot

Es gilt ein generelles Alkohol- und Rauschminelveöot personen die bei Arbeitsaufnahme
unter Rauscheinwirkung stehen, vermuung isl ausreichend, is der zurin zu verwehren. Die

daraus entsehenden Ko$en sind vom Auftr4nehmer zu tragen.

l./ Mediennuaung Verhalten und Verschwiegenheit
Das Filmen, Fotogafieren sowie Tonaufnahmen sind auf den Betriebsgeländen der MSW nur

mit deren Zunimmung gestanet Über geschäftliche lnformationen sowie alle internen
Angelegenheiten, welche dem Auftragnehmer bekannt werden, hat er Stillschweigen zu
bewahren.

L8 Zuwiderhandlungen

Verstößt der furfoagnehmer gegen diese Sicherheitsrichtlinie. so känn dies die

vorübergehende Einstellung der Aöeiten sowie ein Betriebsverbot zur Folge haben.

Evemuelle Verleaungen von Rechsvorschriften können eine Anzeige durch die MSW zur

Folge haben. Die hieraus resultierenden Kosten §nd vom Auftragnehmer zu tragen.

Sämtliche Regelungen gelten auch fuir Erfuillungsgehilfen (Subunternehmer). Der Auftraggeber

ist verpflichtet diese zu unlerweisen und entsprechende Gefährdungsbeurteilungen

einzufordern.

MSW behält sich das Recht vor, die Einhaltung der Sicherhei§richtlinien zu kontrollieren und

auf etwaige Abweichungen aufrnerkam zu machen sowie notwendige Nachbesserungen

einzufordern.

Der Auftragnehmer haftet für das Tun seiner Mitarbeiter auf den Betriebsgeländen der MSW

Iteilbtw Stadi\ptke Grnh|
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Neißenet Sl;dM,e*e 6mbH

2. Arbeits- und Gesundheitsschutz

2.1 Einsatz von Geräten und Maschinen
Die vom Auftragnehmer eingesezten fubelBmiltel müssen sich in einem einwandfreien und
sicheren Zustand befinden sowle den dafür vorgesehenen geseElichen Vorgaben
entsprechen. Materialien und Belriebsminel, die unrer die Gehhrstofuerordnung fallen,

müssen ensprechend den gesezlichen Bestimmungen gekennzeichnet und gelagen

werden.

2.2 Zutrinsverbot

Der Auftragnehmer darf die R.iumlichkeiten der MSW nur zur Ausfi.ihrung seines Auftrages

betreten. Gleiches gilt frlr das Bedienen der Anlagen der MSW. Die Benuaung der

Soziahäume ist mit MSW abzustimmen.

2.1 Gefahrenstellen und deren Sicherung

2.4 Persönliche Schuuausrüstungen

Die Mharbeiter des Auftragnehmers haben die jeweils vorgeschrrebene Schutausrüstung (z.B

Sicherheisschuhe, Meisschuahelm, Schuzbekleidung) zu tragen. Für deren Bereistellung

ist der Aufuagnehmer verantwortlich.

2.5 Schut gegen Absürrz und herabfallenden Gegenstände

Gerüststellung wird ab einer Arbeishöhe gößer 2 m notwendig. Mit der [rrichn]ng dürfen nur

Fachkäfte oder Fachfirmen betrairt werden. Bei Verwendung fuhrbarer Gerüste ist unbedingt

die Betriebsanleitung einzuhalten. Für Arbeiten in Behältern, Kesseln und engen Räumen ist

eine Freigabe über den Auftraggeber unter Feststellung spezifischer Schuzmaßnahmen

noovendig Der Befahredaubnisschein ist aufzubewahren. Ber höher gelegenen tubeißpläEen

sind vom Auftragnehmer besondere Schuworkehrungen gegen Absuz zu treffen. Eine

Gefährdung durch herabfallende Gegenstände ist auszuschließen. Täigkeiten auf Gerüsten

sind verboten, wenn darunter gearbeitet wird. Dächer ohne tragfähige Abdeckungen dürfen

nur auf Laufuohlen und nach Absnmmung mit MSW begangen werden.
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Gefahrenstellen im Arbeisbereich des Auftragnehmerl z.B. Gruben, Schäche, nicht tragfähige qf
/tbdeckungen oder Kanäle sowie Behäher mft Gefahrstoffen müssen so gesichen werden, r$ )
dass eine Gefährdung von Personen, Sachen oder Umweh ausgeschlossen ist. Fesqe$ellte ,trt
Sicherheitsmängel oder Gefahrenslellen müssen an MSW gemeldet werden.
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2.6 fubeiten mir erhöhter Gefährdung
Erst nach Freigabe durch MSW darf der Aufragnehmer mit den Arbeiten mit erhöhter
Gefährdung beginnen. Dazu zählen unter anderem

o fubeiten unter Spannung

. A,beiten in Kanälen und Schächten

o Arbeiten an Versorgungs- und Entsorgungsleitungen

o Erdarbeiten

o fubeiten auf Dächern

. feuergeEhrlichefubeiten

o fubeiten in explo§onsgefährdeten Bereichen

2.7 Erd- und Tiefuauarbeiten

Die Rohrgräben und Baugruben sind ensprechend den geltenden und

berußgenossenschaftichen Vorschriften sowie den Anforderungen der DIN 4124 herzustellen.

Die Standsicherheit von Bauwerken ist ensprechend konstrukiven und satischen

Erfordernissen zu gewährleisten. Besondere SchuEmaßnahmen stimmt der Aufoagnehmer

mit MSW ab. Bei Arbeiten in der Nähe von Versorgungsanlagen ist besondere Sorgfalt

geboten.

2.8 fubeiten im Fahrbereich von Krananlagen
fubeiten im Fahrbereich von Krananlagen sind mit MSW abzustimmen und der Arbeisbereich

ist ensprechend zu sichern.

2.9 Umgang mit Gefahrstoffen
Die Gefahrsroffuerordnung sowie das Chemikaliengeset bilden die Grundlage firr den

Umgang mit Gefahrstoffen. Werden bei Tiefuauarbeiten Bodenvetunreinigungen oder

aldastverdächtige Stoffe gefunden, so sind in diesem Falle umgehend MSW zu

benachrichtrgen.

2.10 Erste Hilfe und Notfallmaßnahmen

Für die erste Hilfe und Unfallversorgung ist grundsäalich der Auftragnehmer verantwoftlich.

Bei Schadensereignissen (Brände, Unfälle, Havarien) is MSW umgehend über folgende

Störungsnummern zu verständigen:

0800 i28611 I 0800 )ß86D / 01/23/38611

Zur Meldung von Unfällen gehören insbesondere die Anzahl der Verleuten. der Unfallort, der

Name des Unfallmeldenden sowie eventuelle Zeugen. Schwere Unfälle sind umgehend an

MSW zu melden. Benötigtes .Erste Hilfe-Material" hat der Auftragnehmer bereiau$ellen und

sich im Vorfeld über die Möglichkeiten der vorhandenen 
"Erste 

Hilfe-Ausrüstung" der MSW zu

informieren.

Melknü Sadtwe e a,nbtl
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l. Brandschuu

3.1 Feuergefährliche Arbeiten (Schweißen, Trennen, Schleifen)
Vor Arbeitsaufnahme von khweiß-, Flamm- und Trennschleifarbeiten i$ die Freigabe bzw. die

Schweißerlaubnis einzuholen. Ebenso sind diese fubeiten bei MSW anzumelden.

8ei Feuerarbeiten sind vom Auftragnehmer entsprechende Feuerlöscher bereiuuhalten. Der

Auftragnehmer hat nach Be€ndigung der Feuerarbeiten den Arbeitson auf mögliche

Brandherde zu überprüfen und MSW über die Beendigung zu informieren. Gegebenenfalls is
eine Feuerwache bereiu ustellen

32 Verkehrswege und Brandschutaüren
Notausgänge sowie Rettungs-, Flucht und Anfahnsarege sind steß freizuhalten. Das Parken

von Fahrzeugen und Abstellen von Geräten und Materialien vor Toren, Einfahfien, Zugängen

oder Hydranten, Löschgeräen und Löschmiteln sowie deren Hinweisschildern ist untelsagt

3.3 Lagerung brennbarer Abfälle

Verursacht der Aufragnehmet brennbare Abfälle, so hat eI diese in daÜr geeignelen, nichl

brennbaren Behältnissen zu lagern. Bei grÖßeren Mengen is die Lagerung mft den MSW

abzustimmen.

3-4 R.auchveöot

Auf den Betriebsstäten der MSW gift ein generelles Rauchverbot Gesonderte Raucherpläte

sind ensprechend ausgewiesen.

Iteißenet sadtu le*e 6nbH

Brands.hutiur
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